
 „Für Therapiepraxen        
 besteht kein Grund          
 zur Panik“ 
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Am 25. Mai 2018 tritt die europäische 
Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Welche Auswirkungen dies auf die Physio  therapie-
praxen hat, erläutert Rechtsanwältin Andrea Beckmann-Mebus vom Bundesverband 
selbstständiger Physiotherapeuten – IFK. Sie weiß: Es besteht kein Grund zur Panik.

Frau Beckmann-Mebus, welches Ziel 
verfolgt die europäische Datenschutz-

Grundverordnung? 
Grundsätzlich sollen personenbezogene Daten 
stärker geschützt werden. Wir leben in Zeiten, 
in denen derartige Daten ein Handelsgut von 
nicht unerheblichem Wert darstellen. Ganze 
Firmen beschäftigen sich damit, Profi le zu er
stellen, um so zum Beispiel Werbung noch ge
zielter auf den Verbraucher zuschneiden und 
platzieren zu können. 

Außerdem besteht auch immer die Gefahr  
zum Beispiel von Identitätsdiebstahl – je mehr 
persönliche Daten bekannt sind, desto mehr 
kann damit angestellt werden. Deshalb ist es 
wichtig, dass Praxisinhaber mit den sensiblen 
Daten der Patienten und Mitarbeiter sehr sorg
fältig umgehen. 

Durch die DSGVO soll nun das Daten
schutzrecht in den europäischen Mitglied
staaten vereinheitlicht werden. Bislang hatten 
einige Staaten, wie Deutschland, schon ein 
sehr restriktives Datenschutzrecht, in anderen 
Staaten wurde es etwas laxer geregelt.

Wird das Datenschutzgesetz bundeseinheit-
lich umgesetzt werden?
Ja. Das bestehende Bundesdatenschutzgesetz 
wurde entsprechend angepasst und tritt zeit
gleich mit der DSGVO in Kraft. 

An welchen Stellen müssen Physiotherapie-
praxen nun besonders aufpassen?
Grundsätzlich sind Physiotherapeuten vom 
 Berufsstand her zur Verschwiegenheit ver
pfl ichtet, sodass Datenschutz in den Praxen 
sowieso selbstverständlich ist. Durch die neu
en Vorschriften wird das Ganze stark „bürokra
tisiert“, das heißt, der Praxisinhaber muss die 
Selbstverständlichkeiten in Tabellen und Ver
zeichnissen auff ühren. Er muss also alle Daten
verarbeitungsprozesse der Praxis, die perso
nenbezogene Daten betreff en, bis Ende Mai in 
einem Verzeichnis dokumentiert haben. Da
raus muss hervorgehen, welche personenbe
zogenen Patienten und Mitarbei
terdaten die Praxis mithilfe 
welcher Verfahren, auf 
welche Weise, zu wel
chem Zweck verar
beitet und welche 
t e c h n i s c h  
organisator i 
schen Maßnah
men getroffen 
wurden,  um 
diese Daten zu 
schützen. So soll 
Transparenz ge
schaffen werden, 
mit der sich die Praxis 

gegenüber den Aufsichtsbehörden und den 
Betroff enen rechtlich absichern kann.

Angriff spunkte bestehen natürlich da, wo 
die Praxis nach außen hin auftritt, etwa beim 
Internetauftritt. Der Datenschutzhinweis auf 
der Homepage muss unbedingt den neuen 
Anforderungen entsprechen. Das sollte zu
sammen mit dem Ersteller der Homepage pas
sieren. SocialMediaPlugins auf der Home
page sind ein nicht unerhebliches Risiko, mit 
der Shariff Lösung kann man diese aber den
noch datenschutzkonform integrieren.

Brauchen Therapiepraxen dafür einen 
Datenschutz beauftragten?

Ein Datenschutzbeauftrag
ter ist dann zu benen

nen, wenn ständig 
zehn Mitarbeiter 

oder mehr mit 
den gespeicher
ten Daten zu 
tun haben. 

Unter zehn 
Mit arbe i tern 

ist ein Daten
s c h u t z b e a u f 

tragter nur dann 
nötig, wenn es sich 

um eine „umfangrei
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Ihr Plus im Therapieangebot:
•   zur kostenbewussten Planung und 

Durchführung von Bewegungstherapie
•  zur Frühmobilisation und Mobilisation
• als Aufwärmhilfe und zur Tonussenkung
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che“ Datenverarbeitung handelt, die aber nach 
den in  Erwägungsgrund 91 der DSGVO nieder
gelegten Kriterien bei Einzelpraxen in der Regel 
nicht erfüllt sein dürfte.

Dennoch kann jede Praxis freiwillig einen 
Datenschutzbeauftragten benennen. 

Der Praxisinhaber ist dazu verpflichtet, die 
Mitarbeiter zu schulen. Worüber muss er in-
formieren und was ist dabei zu beachten?
Die Schulung der Mitarbeiter dient dazu, diese 
für datenschutzrechtliche Probleme im Praxis
alltag zu sensibilisieren und Hilfestellungen zu 
datenschutzkonformem Verhalten an die Hand 
zu geben. Es ist wichtig, dass sie insbesondere 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
die wesentlichen Begriffe des Datenschutzes 
sowie über die Betroffenenrechte informiert 
sind. Der Praxisinhaber sollte auch die techni
schen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Datensicherung in der Praxis thematisieren 
und wie sich die Mitarbeiter bei Datenschutz
verletzungen und Pannen verhalten sollen. Die 
Teilnahme an der Schulung sollte optimaler
weise schriftlich bestätigt werden.

Sollte eine Physiotherapiepraxis nicht pfleg-
lich mit den Daten umgehen, was können 
dem Praxisinhaber dann für Strafen drohen?
Der Bußgeldrahmen ist deutlich erhöht wor
den. Lag bislang die Obergrenze bei 50.000 
Euro, so ist das Regelbußgeld jetzt auf 20 Mio. 
bzw. 4 Prozent des globalen Um
satzes begrenzt.

Wie hoch die Bußgel
der nun wirklich ausfal
len, muss abgewartet 
werden. Die DSGVO 
schreibt vor, dass die 
Bußgelder im Einzel
fall wirksam, ab
schreckend und ver
hältnismäßig sein 
müssen. Fest steht 
aber, dass es kein Ermes
sen mehr gibt, ob über
haupt ein Bußgeld verhängt 
wird. Das ist jetzt zwingend vorge
schrieben.

Was raten Sie Physiotherapiepraxen, um die 
DSGVO rechtssicher umzusetzen?
Wer ganz sichergehen will, verpflichtet einen 
externen Datenschutzbeauftragten. Ansons
ten hat der IFK ein Merkblatt zum Datenschutz 
für seine Mitglieder erstellt und Musterformu
lare erarbeitet, die die Umsetzung erleichtern 
sollen. Unsere Mitglieder haben die Möglich

keit, jederzeit telefonische Beratung zu diesem 
Thema zu erhalten, bei der dann auf individu
elle Probleme eingegangen werden kann. Hilfe 
bieten auch Kurzpapiere der deutschen Daten
schutzkonferenz (http://bit.ly/Kurzpapiere).

Sollte es in der Praxis zu einer 
 Datenpanne kommen, was ist 

dann zu tun?
Alle Datenpannen, die in 

der Praxis passieren, 
müssen zunächst do
kumentiert werden. 
Kann man nicht aus
schließen, dass ein 
Risiko für die Rechte 

und Freiheiten der 
 betroffenen Personen 

besteht, muss der Praxis
inhaber die Datenpanne in

nerhalb von 72 Stunden aktiv an 
die zuständige Datenschutzaufsichtsbe

hörde (die jeweiligen Landesdatenschutzbeauf
tragten) melden. Besteht ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Per
sonen, muss der Praxisinhaber zusätzlich auch 
diese über die Datenpanne informieren. Damit 
die Mitarbeiter wissen, wie ein Meldeprozess 
abzulaufen hat und was sie zu tun haben, sollte 
dieser klar definiert und für alle Mitarbeiter 
sichtbar ausgelegt und ausgehängt werden. 

Die Fragen stellte Elke Oldenburg.

 MERKE
Es gilt ein Erlaubnisvorbehalt.  

Personenbezogene Daten dürfen nur 
erfasst und weiterverarbeitet werden, 
wenn eine gesetzliche Regelung dies 

erlaubt oder eine schriftliche  
Einwilligung der betroffenen 

Person vorliegt.

◀  Andrea Beckmann-Mebus berät als 
Rechtsanwältin die Mitglieder des Bundes-
verbandes selbstständiger Physiotherapeu-
ten – IFK e. V. in Rechtsfragen.
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